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Veräußerung von  

Privatvermögen 

Sonstige Einkünfte 

1 Überblick 

Einkünfte aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens sind 

grundsätzlich von der Einkommensbesteuerung ausgenommen. Die Besteuerung privater 

Veräußerungsgeschäfte gem. § 22 Nr. 2 EStG i. V. m. § 23 EStG stellt somit eine der we-

nigen Ausnahmeregeln des Einkommensteuergesetzes dar. Gerechtfertigt wird diese Ver-

äußerungsgewinnbesteuerung dadurch, dass Steuerpflichtige Werterhöhungen von Wirt-

schaftsgütern innerhalb bestimmter Fristen realisieren und dadurch die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit erhöhen.  

Eine Besteuerung eines privaten Veräußerungsgeschäfts ist somit nur hinsichtlich spezieller 

Wirtschaftsgüter des Privatvermögens (innerhalb bestimmter Fristen) denkbar. In einem 

Betriebsvermögen verhaftete Wirtschaftsgüter sind von § 23 EStG nicht erfasst. Solche 

Vorgänge sind subsidiär (§ 23 Abs. 2 EStG) 

Eine steuerpflichtige Veräußerung von Gegenständen des Privatvermögens kommt ferner 

in folgenden exemplarischen Fällen in Betracht:  

 Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung i.S.d. § 17 EStG 

 Entgeltliche Veräußerung von Kapitalvermögen und Ertragsforderungen (§ 20 Abs. 2 

und § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 EStG) 

Als siebte Einkunftsart definiert das Einkommensteuergesetz die steuerpflichtigen sonstigen 

Einkünfte gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 7, § 22 EStG, die nicht als Auffangvorschrift zu verste-

hen sind. Es werden vielmehr im Gesetz explizit genannte Einkünfte als sonstige Einkünfte 

der Besteuerung unterworfen, die grob in folgende drei Gruppen unterteilt werden können:1  

  

 

1  Eine ausführliche Darstellung der sonstigen Einkünfte finden Sie im Online-Training zu § 22 EStG.  
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2 

Überschusseinkünfte 

2 Sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäf-

ten gem. § 22 Nr. 2 EStG i.V.m. § 23 EStG 

Als Überschusseinkunftsart2 sind gem. § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG die Einkünfte der 

Überschuss der Einnahmen (§ 8 EStG) über die Werbungskosten (§ 9 EStG). Sonstige Ein-

künfte aus privaten Veräußerungsgeschäften sind hingegen der Gewinn, der sich gem. § 23 

Abs. 3 S. 1 EStG als Unterschied zwischen Veräußerungspreis und Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten sowie den Werbungskosten ermittelt. Das Zufluss-Abfluss-Prinzip 

(§ 11 EStG) ist bei der Einkünfteermittlung zu beachten.3  

Die Norm der steuerpflichtigen privaten Veräußerungsgeschäfte nach § 23 EStG ist wie folgt 

aufgebaut:  

Die Steuerpflicht privater Veräußerungsgeschäfte i. S. v. § 22 Nr. 2 EStG i. V. m. 

§ 23 Abs. 1 S. 1 EStG stellt somit einen besonderen Tatbestand dar und umfasst 

 Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rechten, innerhalb eines Zeitraums von 

zehn Jahren von Anschaffung bis zur Veräußerung, sofern keine Eigennutzung erfolgt, 

(§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 EStG) oder 

 Veräußerungsgeschäfte bei anderen Wirtschaftsgütern, innerhalb eines Zeitraums von 

einem Jahr zwischen Anschaffung und Veräußerung, sofern es sich nicht um Gegen-

stände des täglichen Gebrauchs handelt (§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 2 EStG).4 

Neben den in § 23 Abs. 1 S. 1 EStG normierten Veräußerungstatbeständen, gelten ebenso  

 

2  Eine ausführliche Darstellung zur Systematik des EStG bietet das WBT zu Grundlagen der Einkommensteuer. 
3  Hiernach werden die Einnahmen nach § 11 Abs. 1 S. 1 EStG dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem sie zugeflos-

sen sind. Ausgaben sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 EStG in dem Kalenderjahr zu erfassen, in dem sie geleistet wur-

den. 
4  Hierunter fällt nach Auffassung der Finanzverwaltung ebenso die Veräußerung von Kryptowährungen (siehe BMF-

Schreiben v. 10.05.2022; IV C 1 - S 2256/19/10003 :001, BStBl. I 2022,S. 668; OFD Nordrhein-Westfalen 

Kurzinformation Einkommensteuer Nr. 04/2018 v. 20.4.2018, BeckVerw 435557). Die Frage, ob Kryptowährung 

begrifflich unter das Tatbestandsmerkmal eines anderen Wirtschaftsguts nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 1 EStG 

fällt, ist nun vom BFH zu klären (Az. IX R 3/22, Vorinstanz FG Köln, Urteil v. 25.11.2021, 14 K 1178/20, EFG 

2022,S. 677).  

5 

Systematischer Aufbau des § 23 EStG 

§ 23 Abs. 1 EStG 

 

 S. 1 Nr. 1 und 2, S. 2 und S. 5: steuerpflichtige Veräußerungsvor-

gänge und Fiktion solcher 

 S. 2 bis 4: Voraussetzungen für Anschaffungs- und Veräußerungsvor-

gänge 

§ 23 Abs. 2 EStG  Subsidiaritätsprinzip 

§ 23 Abs. 3 EStG  S. 1 bis 4: Ermittlung des Veräußerungsgewinns 

 S. 5: Freigrenze 

 S. 6: Besonderheiten bzgl. Veräußerungsgewinns/-verlusts in be-

stimmten Fällen 

 S. 7 f.: Verlustberücksichtigung  
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